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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Auf die Schallimmissionsschutz- sowie die Erschütterungsgutachten, welche für 
BP 87 „Demenzzentrum“ sowie BP 93 „Wohnen am Gipsenweg“ gefertigt 
wurden, wird in der Begründung verwiesen, um die Begründung der FNP- 
Änderung nicht mit Anlagen zu überfrachten. Da weiterhin eine parallele 
Verfahrensdurchführung angestrebt wird, sind diese im Rahmen der 
Beteiligung ohnehin zugänglich. 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung 
ist nicht angezeigt. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

 
 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

Zu Natur und Landschaft: 
Stellungnahmen von der unteren Naturschutzbehörde und der unteren 
Bauaufsicht wurden im Rahmen der frühzeitigen Auslegung und 
Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 1 BauGB eingeholt und 
finden sich in dieser Tabelle wieder. 
Bei der frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 
sowie §4 Abs. 1 BauGB lag außerdem die FFH-Verträglichkeitsabschätzung 
mit aus. 

 
Zu Hochwasserschutz, Klimawandelanpassung, Versiegelung: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 „Demenzzentrum“ 
werden entsprechende Festsetzungen zur Grünordnung und 
wasserdurchlässigen Belägen getroffen. 
Der Bebauungsplan sieht außerdem eine Ausgleichsfläche im nördlichen 
Bereich des Baulandes vor, welche als extensive Wiesenfläche anzulegen 
und fachgerecht zu pflegen ist. Diese entspricht bereits der rechtsgültigen 
Flächennutzungsplandarstellung und wird gemäß folgender Abwägung der 
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde aus dem 
Änderungsbereich herausgenommen. 
Eine Stellungnahme des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes liegt vor.; 
dieses hat keine Bedenken geäußert. Zudem wird zur Begründung auch die 
erteilte Ausnahme gemäß § 61 BNatSchG bzgl. der 50 m Uferlinie der 
Loisach beigefügt. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Zu Immissionsschutz: 
Schallimmissionsschutztechnische  Gutachten  zu  den   Bebauungsplänen 
Nr. 87 sowie 93 liegen vor, auf diese wird in der Begründung verwiesen. 
Die Einholung einer Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde im 
Rahmen der frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung ist erfolgt und 
findet sich in dieser Tabelle wieder 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung 
ist nicht angezeigt. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

 
 

 
 
 

 

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 

Zu 3: Einwendungen 

Da die Darstellung der Ausgleichsfläche wie bisher verbleiben kann, wird dieser 
Bereich aus dem Änderungsbereich herausgenommen. 

 

Der westliche Grundstücksteil wird derzeit zwar nicht einer Bebauung 
unterzogen und im BP 87 daher als private Grünfläche festgesetzt. In der 
vorliegenden FNP-Änderung wird diese Fläche daher ebenfalls als Grünfläche 
dargestellt. Da es sich hierbei allerdings um einen Baulücke handelt, ist eine 
spätere Bebauung jedoch nicht ausgeschlossen. 
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(Bebauungsplan hier ausgelassen) 
 
 

 

 

Bzgl. ausgelassener Anmerkungen zu Festsetzung durch Text: Diese werden im 
Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 87 behandelt. 

 

FFH-Verträglichkeitsabschätzung: 
 

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen: 

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. Es wird begrüßt, dass infolge 
der vorgelegten Unterlagen zur Begründung der Ausnahme und 
durchgeführten Alternativenprüfung die Ausnahme erteilt wurde. Diese wird 
(unter Gewährung des Datenschutzes) als Anlage der Begründung beigefügt. 

 

Schutz von Landschaftsteilen nach Art. 16 BayNatSchG 
 

Der auszubauende Geh- und Radweg liegt im Kronen- und Wurzelbereich des 
kartierten und gesetzlich nach Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG geschützten Biotops. 
In der Begründung der Flächennutzungsplanänderung wird hierauf und die 
Erforderlichkeit entsprechender bauzeitlicher Schutzmaßnahmen verwiesen. 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Entwurf der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird wie beschrieben angepasst. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

 
 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Erörterung von baulichen 
Schutzmaßnahmen findet im verbindlichen Bauleitplanverfahren statt, auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung wird in der Begründung darauf 
hingewiesen. 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung am 
Planentwurf ist nicht erforderlich. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

zu 1.: 
Der Träger des Demenzzentrums trägt die Verantwortung zur Erarbeitung und 
Anwendung von Sicherheitskonzepten. Das angesprochene Extremhochwasser 
(HQextrem) trifft statistisch gesehen einmal in 1000 Jahren auf. Im Rahmen der 
frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 
1 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 87 lag u.a. ein Entwässerungskonzept sowie 
ein Übersichtslageplan zu Maßnahmen aus. Bzgl. Grundwasser kommt auch 
eine nun zum Bebauungsplan NR. 87 vorliegende Hydrogeologische 
Beurteilung vom 27.10.2025 zum Ergebnis, dass keine wesentlichen 
Auswirkungen zu befürchten sind. Hierauf wird verwiesen. 

 

 
zu 2.: 
In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung finden sich die zitierten 
Aussagen nicht. 
Die Stadt Wolfratshausen nimmt die Bedenken der Anwohnerschaft sehr ernst. 
Im Rahmen der frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 
1 sowie §4 Abs. 1 BauGB bestand die Möglichkeit mit der Verwaltung Termine 
zu vereinbaren, während der Dienstzeiten spontan Einsicht zu nehmen und 
Bedenken persönlich vorzubringen. Auch im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gem. §3 Abs. 2 BauGB wird es dieses Angebot geben. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

zu 3.: 
Eine Auflistung alternativer Standorte wurde im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 87 „Demenzzentrum“ erarbeitet und wird im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 2 sowie §4 Abs. 
2 BauGB mit ausgelegt. Im Zuge der Alternativenprüfung wurden auch die 
Kriterien des Innenentwicklungsgebotes gem. §1a BauGB geprüft und kam zu 
dem Schluss, dass kein anderes Grundstück für die Realisierung des 
Demenzzentrums infrage kommt. Das Demenzzentrum ist von großer sozialer 
und gesellschaftlicher Bedeutung für die Stadt Wolfratshausen. Die 
Alternativlosigkeit der Standortwahl macht die Flächennutzungsplanänderung 
und Aufstellung des Bebauungsplanes unabdingbar. 

 

zu 4.: 
Die Eingriffe in das Gebiet werden so gering wie möglich gehalten. 
Entsprechende Festsetzung zur Begrünung und Ausgleichsflächen sind im 
Bebauungsplan Nr. 87 „Demenzzentrum“ zu finden. 
Das geplante Demenzzentrum deckt einen wachsenden Bedarf, welcher in den 
nächsten Jahren durch den demokratischen Wandel noch deutlich verschärft 
wird. Die Stadt Wolfratshausen möchte Betroffenen die Möglichkeit erhalten 
im gewohnten regionalen Umfeld betreut zu werden. 

 

zu 5: 
Die Bewohner des Demenzzentrums benötigen einen geschützten Raum. Mit 
einer hohen Mobilität außerhalb der Einrichtung ist daher nicht zu rechnen. 
Auch das persönliche Aufsuchen von Apotheken und Geschäften von den 
Bewohnern wird nicht ohne Begleitung erwartet. 
Ein Gutachten bzgl. der Lärmemissionen lag im Rahmen der frühzeitigen 
Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 1 BauGB im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 aus. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

Ein Gutachten zum Erschütterungsschutz ist mittlerweile ebenfalls fertig 
gestellt. 
Beide Gutachten werden im Rahmen der öffentlichen Auslegung und 
Behördenbeteiligung gem. §3 Abs.2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB im o.g. Verfahren 
ausliegen. Der Stadt Wolfratshausen ist die Gefahr an der Loisach als größeres 
Fließgewässer bewusst. So wurden im Bebauungsplan Nr. 87 Festsetzungen zu 
den Einfriedungen getroffen, welche ein umfangreiches Schutzkonzept 
zulassen. Der Vorhabenträger betreibt seit Jahren das Demenzzentrum an 
einem anderen Standort, ohne dass sich dort große Lücken im 
Sicherheitskonzept aufzeigten. 

 

Abschließende Forderungen: 
zu 1.: 
Bzgl. Grundwasser kommt auch eine nun zum Bebauungsplan Nr. 87 

vorliegende Hydrogeologische Beurteilung vom 27.10.2025 zum Ergebnis, dass 
keine wesentlichen Auswirkungen zu befürchten sind. Hierauf wird verwiesen. 
Der Notwasserweg wird im Rahmen des Entwässerungskonzepts zum BP Nr. 87 
nachgewiesen. Ansonsten ist der Nachweis im Rahmen der 
Baugenehmigungsunterlagen vorzulegen. 

 

zu 2. und 3.: 
Eine Alternativenprüfung wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des 
Bebauungsplanes Nr. 87 erstellt. Gem. des Innenentwicklungsgebotes (§1a 
BauGB) sollen vorrangig Flächen im Innenbereich genutzt und eine 
Umwidmung von Flächen für die Landwirtschaft begründet werden. Dies ist aus 
der Begrünung zum Flächennutzungsplan ersichtlich. 

 

Zu 4. Und 5. Siehe vorherigen 2. Diese können nicht im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung erfüllt werden. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

 

Zu 1 und 2: Die Alternativenprüfung wurde im Rahmen des Aunsahmeantrages 
gemäß §61 BNatSchg erstellt bzw. dokumentiert. Diese wurde von der 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bad Tölz- 
Wolfratshausen nicht beanstandet und die Ausnahme gewährt. Die 
Alternativenprüfung kam zu dem Schluss, dass die Realisierung 
Demenzzentrum nur auf dem Grundstück der Fl. Nr. 234/2 möglich ist. Andere 
Standorte, die die Anforderungen erfüllen, sind im Stadtgebiet nicht 
vorhanden. Da das Demenzzentrum einen großen sozialen sowie 
gesellschaftlichen Mehrwert für die Stadt Wolfratshausen bietet, soll dieses auf 
einer Teilfläche des Grundstücks der Fl. Nr. 234/2, Gemarkung Weidach 
realisiert werden. Im Rahmen des Antrags zur Ausnahme gemäß §61 BNatSchG 
wurden auch die Begründung des öffentlichen Interesses hierfür erläutert. 
dabei wird näher auf die demografische Entwicklung insbesondere in Hinblick 
auf den steigenden Pflegebedarf eingegangen und stellt die Alternativlosigkeit 
sowie die Notwendigkeit eines Neubaus heraus. Die Begründung kommt zu 
dem Schluss, dass alle drei Bedingungen – geringfügige Beeinträchtigungen von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild, überwiegendes öffentliches Interesse v. a. 
sozialer Art sowie die Alternativlosigkeit – erfüllt sind, so dass zur 
Bauleitplanung die Ausnahme gem. §61 BNatSchG beantragt und genehmigt 
wurde. 
In der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung nach §3 Abs. 2 sowie 
§4 Abs. 2 BauGB wird diese für die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
öffentlich zur Verfügung gestellt. Von einer mangelhaften Alternativenprüfung 
kann folglich nicht ausgegangen werden. 

 

zu 3.: 
Die Stadtverwaltung ist sich der Hochwassergefahr bewusst und nimmt die 
Sorgen  der  Bevölkerung  ernst.  So  wurden  auf  der  Homepage umfassende 
Informationen dazu bereitgestellt. Eine Risikoabwägung der 
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 Hochwassergefährdung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne. In 
der Begründung zur FNP-Änderung wird die Hochwassergefahr erläutert. 
Gemäß der gesetzlichen Regelungen ergibt sich aber aus dem HQExtrem kein 
Bauverbot, zumal es sich nur um geringe Einstauhöhen handelt. In den 
Bebauungsplänen 87 und 93 werden weitergehende Festsetzungen und 
Hinweise zu baulichen Schutzmaßnahmen getroffen. 

 

zu 4.: 
Die Verwaltung bietet der Öffentlichkeit umfassende Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. So ist eine Terminvereinbarung, sowie eine 
telefonische Auskunft im Rahmen der Dienstzeiten möglich. Im Rahmen der 
frühzeitigen Auslegung war auch eine persönliche Einsichtnahme der 8. 
Flächennutzungsplanänderung, die Klärung von Fragen sowie eine persönliche 
Vorsprache möglich. 
Von mangelhaften Unterlagen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann 
nicht die Rede sein. Die frühzeitige Auslegung und Behördenbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 1 BauGB dient der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung. Im Anschluss der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung schließt sich die öffentliche Auslegung und 
Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2. sowie §4 Abs. 2 BauGB an. Im Rahmen 
dieser werden alle neuen Erkenntnisse (Gutachten, Planänderungen, usw.) 
veröffentlicht, sowie mögliche Planänderung aufgrund der eingegangen 
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung der frühzeitigen Auslegung und 
Behördenbeteiligung erläutert. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

 

zu 5: Die Anforderungen zur Abarbeitung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände gem. BNatSchG wurden im Vorfeld der Planung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Dies ist auch im Umweltbericht zur 
FNP-Änderung (S. 15) dargelegt. Da u.a. der erwähnte Habitatbaum im Rahmen 
des Bebauungsplans Nr. 87 nicht betroffen ist und erhalten werden kann und 
auch sonst keine Betroffenheiten z.B. der biotopkartierten Ufergehölze 
absehbar sind, waren weitergehende Untersuchungen nicht erforderlich. Diese 
versprechen keinen Erkenntnisgewinn. Sinnvolle Vermeidungsmaßnahmen 
können direkt im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

 

Zu 6: Im Rahmen der zu 1 und 2 bereits erläuterten Alternativenprüfung 
wurden selbstverständlich auch innerörtliche Potentiale mit betrachtet, sofern 
eine ausreichende Flächengröße gegeben ist. 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Unterlagen und Begründung 
werden wie beschrieben ergänzt. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

zu 1.: 

Das Grundstück der Fl. Nr. 234/2 Gemarkung befindet sich im HQextrem- 
Gebiet. Ein Hochwasser dieses Ausmaßes tritt statistisch gesehen einmal in 
1000 Jahren auf, nichts destotrotz wird in der Begründung darauf hingewiesen 
und im Bebauungsplan bei Bedarf weitergehende Regelungen getroffen. Die 
gesetzlichen Regelungen stehen anders als beim HQ 100 dennoch regelmäßig 
einer Bebauung unter Berücksichtigung der Belange nicht im Wege. 
Entsprechende Sicherheitskonzepte liegen in der Verantwortung des Trägers 
des Demenzzentrums. Der frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung 
gem. §3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 87 
Demenzzentrum lag u.a. ein Überflutungsnachweis, eine Karte der Fließwege 
sowie ein Entwässerungskonzept bei. Damit ist den Anforderungen 
ausreichend Rechnung getragen. Das geplante Bauvorhaben des 
Demenzzentrums benötigt keinen Anschluss an den bestehenden 
Niederschlagswasserkanal im Gipsenweg, sondern lässt das anfallende 
Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone versickern bzw. leitet dies 
direkt in die Loisach ein. Somit ergeben sich keine Mehrbelastungen 
hinsichtlich des hydraulischen Systems im Gipsenweg. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

zu 2.: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 wurde eine FFH- 
Verträglichkeitsabschätzung durchgeführt. Diese wird im folgenden 
Verfahrensschritt – der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. 
§3 Abs. 2 sowie §4 Abs. 2 BauGB ebenfalls für die 8. FNP-Änderung öffentlich 
ausgelegt. Diese kam zu dem Schluss, dass nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zu rechnen ist. Die Unteren 
Naturschutzbehörde kommt ebenfalls zu diesem Ergebnis. Das FFH-Gebiet 
beginnt erst mit dem gesetzlich geschützten Biotop der Ufergehölze an der 
Loisach. In dieses wird nicht eingegriffen. 
Die Bebauung selbst greift vor allem in Intensivgrünland ein, das kaum zur 
Biodiversität beiträgt, die umliegenden Gehölze werden kaum beeinträchtigt. 
Im nördlichen Teil des Grundstücks wird eine Ausgleichsfläche angelegt und 
durch Pflanzungen und Extensivierung ökologisch aufgewertet. Im Uferbereich 
zur Loisach werden die Eingriffe ebenfalls vermieden. Auf Ebene der 
Bebauungspläne Nr. 87 und 93 werden nach Bedarf weitere 
Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt (bauzeitliche Schutzmaßnahmen von 
Gehölzen und für die Zauneidechse). Die Auswirkungen auf die übrigen 
Schutzgüter werden im Umweltbericht dargelegt und bewertet. Besonders 
nachteilige und erhebliche Auswirkungen sind nicht erkennbar. Der 
erforderliche naturschutz- bzw. baurechtliche Ausgleich wird entsprechend 
berücksichtigt. 

 

zu 3.: 
Die gängige Rechtsprechung sieht ein Recht auf freie Sicht nicht vor. Das 
Vorhaben sieht zudem eine Ausgleichfläche sowie einen privaten Garten mit 
entsprechenden Pflanzungen vor, welche den massiven Eindruck der Bebauung 
abmildern und einen neuen Ortsrand schaffen werden. 
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Einer Zersiedelung wird widersprochen, vielmehr findet dort ein 
Lückenschluss hin zur Weidacher Hauptstraße statt. Die angesprochenen 
landwirtschaftlichen Flächen sind bereits jetzt im südlichen, östlichen sowie 
im nördlichen Bereich von Bebauung umgeben, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass eine weitere Bebauung im westlichen Bereich nicht zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der Landschaft führen wird. 

 

zu 4.: 
Auf die Gefahr extrem seltener Hochwasserereignisse wird hingewiesen. 
Bauliche Schutzmaßnahmen sind Bestandteil der anhängigen 
Bauleitplanverfahren. Der Stadt Wolfratshausen ist die Gefahr durch 
Hochwasser und Sturzfluten bewusst; so ist der Bereich rund um das 
Plangebiet im Gesamtkonzept zum kommunalen 
Sturzflutrisikomanagement enthalten. Dieses sieht vor, dass die städtischen 
Entwässerungseinrichtungen, die Gewässer und Kiesfangsperren 
regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt werden. 
Die Grundstückseigentümer werden zur Eigenvorsorge aufgerufen. Ein 
Evakuierungskonzept für das geplante Demenzzentrum obliegt dem Träger. 
Bei dem dargestellten Szenario bzgl. der Bahn handelt es sich um eine 
abstrakte Gefahr mit einer verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit, 
dass diese eintritt. Hier findet vorrangig Personennahverkehr statt. Sie stellt 
somit keinen Hinderungsgrund zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
dar. 

 

zu 5. Und 6.: 
Die Straßen der Umgebung zeichnet unbestritten ein erhöhtes 
Parkaufkommen durch Bahnreisende und insbesondere Anwohner aus. 
Allerdings    wird    auch    durch    einseitiges   Parken   die    Durchfahrt von 
Rettungskräften oder etwaigen Lieferfahrzeugen nicht behindert. Zusätzlich 
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 bieten die vielen Zufahren Ausweichmöglichkeiten für möglicherweise 
entgegenkommende Fahrzeuge. 

Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Die Stadt Wolfratshausen ist sich der verkehrlichen Situation hinsichtlich des 
ruhenden Parkverkehrs bewusst und behält es sich vor, wenn nötig 
Maßnahmen in Form von Park- oder Halteverboten zu ergreifen, sollte ein 
ungehindertes Befahren der Straße nicht mehr gewährleistet sein 
(Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwägen, Müllfahrzeuge, Räumfahrzeuge u. 
ä.). 

 

Des Weiteren liegt der Stadt eine verkehrsgutachterliche Stellungnahme 
vor, welche dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt und auf die in der FNP- 
Begründung verwiesen wird. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass 
regelmäßige verkehrliche Beeinträchtigungen der umliegenden 
Straßenabschnitte künftig unter den dargelegten Voraussetzungen im 
Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben nicht zu erwarten sind. 

 

 
zu 7.: 
Eine Demenzerkrankung geht oft mit körperlichen und kognitiven 
Einschränkungen einher. Viele Erkrankte leiden unter 
Orientierungsschwierigkeiten oder Gangunsicherheit. Es ist daher davon 
auszugehen, dass die Bewohner der Pflegeeinrichtung diese nicht ohne 
Begleitung verlassen, sondern vielmehr den geschützten privaten 
Gartenbereich nutzen werden. Sollte die Einrichtung doch in Begleitung 
verlassen werden, so obliegt die Aufsichtspflicht der entsprechenden 
begleitenden Fachkraft. 
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zu 8.: 
Die landwirtschaftliche Fläche wird schon jetzt im Norden, Süden sowie im 
Osten von Bebauung umgeben, so dass nicht davon auszugehen ist, dass es hier 
zu verstärkten Konflikte zwischen den Nutzern bzgl. Flächenversiegelung, Lärm 
und Gerüche kommen wird. Die umgebende landwirtschaftliche Nutzung wird 
weder eingeschränkt, noch unmöglich gemacht. 
Entgegen dieser Stellungnahme spricht sich die Regionalplanung explizit für die 
Errichtung des Demenzzentrums in Hinblick auf den demografischen Wandel 
und dem daher einhergehenden zu erwartenden Anstieg an pflegebedürftigen 
Personen aus. 

 

zu 9.: 
Eine Alternativenprüfung wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des 
Bebauungsplanes Nr. 87 erstellt. Diese kam zu dem Schluss, dass die 
Realisierung Demenzzentrum nur auf dem Grundstück der Fl. Nr. 234/2 
möglich ist. Eine Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung sind zur Realisierung des geplanten Demenzzentrums nicht 
möglich. Ein Antrag auf Ausnahme gem. §61 Abs. 3 BNatSchG wurde gestellt 
und genehmigt. Dieser ist mit der Erfüllung der Bedingungen – geringfügige 
Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Landschaftsbild, überwiegendes 
öffentliches Interesse v.a. sozialer Art sowie der Alternativlosigkeit -begründet. 
Bei der angestrebten Flächennutzungsplanänderung kann daher keinesfalls 
von einer willkürlichen Flächenumwidmung ausgegangen werden. Das 
Grundstück der Fl. Nr. 234/2 der Gemarkung Weidach, ist das einzig verfügbare 
Grundstück, um das Demenzzentrum zu realisieren. Die Schaffung von Bauland 
im Rahmen der Bauleitplanung in Anbindung an bestehende Orte ist rechtlich 
nicht zu beanstanden, eine entsprechende Umweltprüfung und Fachgutachten 
liegen vor. 
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zu 10.: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 wurde eine FFH- 
Verträglichkeitsabschätzung durchgeführt. Diese wird im folgenden 
Verfahrensschritt – der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. 
§3 Abs. 2 sowie §4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan wieder öffentlich 
einsehbar sein. Diese kam zu dem Schluss, dass nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zu rechnen ist. Die sonstigen 
Umweltauswirkungen wurden im Umweltbericht schutzgutbezogen  ermittelt, 
z.B. für Vegetation, Fauna und Landschaftsbild. 
Einer Zersiedelung wird widersprochen, vielmehr findet dort ein Lückenschluss 
hin zur Weidacher Hauptstraße statt. 
Entgegen dieser Stellungnahme spricht sich die Regionalplanung explizit für die 
Errichtung des Demenzzentrums in Hinblick auf den demografischen Wandel 
und dem daher einhergehenden zu erwartenden Anstieg an pflegebedürftigen 
Personen aus. Eine Weiterentwicklung der örtlichen Einrichtung wird somit 
möglich. 

 

zu 11.: 
Die Eingriffe in Boden und Vegetation u.a. durch die Versiegelung werden im 
Umweltbericht betrachtet und so gering wie möglich gehalten. Entsprechende 
Festsetzung zur Begrünung und Ausgleichsflächen sind im Bebauungsplan Nr. 
87 „Demenzzentrum“ zu finden. Das geplante Demenzzentrum deckt einen 
wachsenden Bedarf, welcher in den nächsten Jahren durch den 
demokratischen Wandel noch deutlich verschärft wird. Die Stadt 
Wolfratshausen möchte Betroffenen die Möglichkeit erhalten im gewohnten 
regionalen Umfeld betreut zu werden. 
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zu 12, 13. Sowie 15.: 
Die Stadt Wolfratshausen zeichnet sich durch vielfältige Naherholungsräume 
z.B. entlang der Loisach, dem Bergwald, usw. aus. Eine Stadt entwickelt sich 
ständig weiter, so dass Baustellen mit den genannten Einschränkungen 
unvermeidbar sind. Von einer Verschlechterung der Wasserqualität wird nicht 
ausgegangen. Der Ruf der Region als Natur und Tourismusort kann nicht 
lediglich der aktuellen Beschaffenheit des Grundstücks Fl. Nr. 234/2 gestützt 
werden. Vielmehr bietet Wolfratshausen vielfältige einzigartige Aktivitäten und 
Angebote, die auch während der Bauphase nicht beeinträchtigt werden. Auch 
der Uferweg wird bauzeitlich grundsätzlich zugänglich bleiben. 
Der Eindruck eines industrialisierten Gebietes wird keinesfalls vermittelt. 
Vielmehr handelt es sich bei dem geplanten Demenzzentrum um eine 
Einrichtung, die vorrangig dem Wohnen besonderer Personengruppen dient 
und sich in das umliegende Stadtbild und der dortigen Wohnbebauung 
einfügen wird. 

 

zu 14.: 
Im Uferbereich wird es zu keinen dauerhaften Beeinträchtigungen kommen. 
Auch wird sich die Qualität des Wassers nicht verschlechtern. Während der 
Bauarbeiten kann es temporär zu Einschränkungen kommen, allerdings 
überwiegt hier der soziale Aspekt. Die Errichtung des Demenzzentrums dient 
wachsenden Bedarf im Pflegesegment, während für den Wassersport allenfalls 
mit temporären Einschränkungen zu rechnen ist. 
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zu 16.: 
Die angestrebte Flächennutzungsplanänderung erfolgt aufgrund der 
Notwendigkeit der Umwidmung der Fläche zur Schaffung des 
Demenzzentrums. Mit dem Vorhabenträger wird ein städtebaulicher Vertrag 
geschlossen, welcher die Bedingungen der baulichen Umsetzung regelt. Eine 
Änderung des Flächennutzungsplanes unter der Prämisse, dass die Fläche 
„zurückgewidmet wird“ sollten das Demenzzentrum sowie die Wohnbebauung 
nicht realisiert werden, wird als nicht zielführend erachtet. Allerdings könnte 
die Änderung aufgehoben oder die Fläche erneut umgewidmet werden. Sollte 
eines der Vorhaben für das eine Baugenehmigung erteilt worden wäre, nicht 
innerhalb von 4 Jahren umgesetzt werden, erlischt die erteilte Genehmigung 
und müsste bei Bedarf neu beantragt werden. 
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zu 17., 18. sowie 19.: 
Die Stadt Wolfratshausen nimmt die Bedenken der Anwohnerschaft sehr ernst. 
Im Rahmen der frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung bestand die 
Möglichkeit mit der Verwaltung Termine zu vereinbaren und Bedenken 
persönlich vorzubringen. Auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung wird es 
dieses Angebot erneut geben. 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung am 
Planentwurf ist nicht erforderlich. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

zu 1.: 

Der Träger des Demenzzentrums trägt die Verantwortung zur Erarbeitung und 
Anwendung von Sicherheitskonzepten. Das angesprochene Extremhochwasser 
(HQextrem) trifft statistisch gesehen einmal in 1000 Jahren auf. Im Rahmen der 
frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 
1 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 87 lag u.a. ein Entwässerungskonzept sowie 
ein Übersichtslageplan zu Maßnahmen aus. Bzgl. Grundwasser kommt auch 
eine nun zum Bebauungsplan NR. 87 vorliegende Hydrogeologische 
Beurteilung vom 27.10.2025 zum Ergebnis, dass keine wesentlichen 
Auswirkungen zu befürchten sind. Hierauf wird verwiesen. 
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zu 2.: 
In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung finden sich die zitierten 
Aussagen nicht. 
Die Stadt Wolfratshausen nimmt die Bedenken der Anwohnerschaft sehr ernst. 
Im Rahmen der frühzeitigen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 
1 sowie §4 Abs. 1 BauGB bestand die Möglichkeit mit der Verwaltung Termine 
zu vereinbaren, während der Dienstzeiten spontan Einsicht zu nehmen und 
Bedenken persönlich vorzubringen. Auch im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gem. §3 Abs. 2 BauGB wird es dieses Angebot geben. 

 

zu 3.: 
Eine Auflistung alternativer Standorte wurde im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 87 „Demenzzentrum“ erarbeitet und wird im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 2 sowie §4 Abs. 
2 BauGB mit ausgelegt. Im Zuge der Alternativenprüfung wurden auch die 
Kriterien des Innenentwicklungsgebotes gem. §1a BauGB geprüft und kam zu 
dem Schluss, dass kein anderes Grundstück für die Realisierung des 
Demenzzentrums infrage kommt. Das Demenzzentrum ist von großer sozialer 
und gesellschaftlicher Bedeutung für die Stadt Wolfratshausen. Die 
Alternativlosigkeit der Standortwahl macht die Flächennutzungsplanänderung 
und Aufstellung des Bebauungsplanes unabdingbar. 
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zu 4.: 
Die Eingriffe in das Gebiet werden so gering wie möglich gehalten. 
Entsprechende Festsetzung zur Begrünung und Ausgleichsflächen sind im 
Bebauungsplan Nr. 87 „Demenzzentrum“ zu finden. 
Das geplante Demenzzentrum deckt einen wachsenden Bedarf, welcher in den 
nächsten Jahren durch den demokratischen Wandel noch deutlich verschärft 
wird. Die Stadt Wolfratshausen möchte Betroffenen die Möglichkeit erhalten 
im gewohnten regionalen Umfeld betreut zu werden. 

 

zu 5: 
Die Bewohner des Demenzzentrums benötigen einen geschützten Raum. Mit 
einer hohen Mobilität außerhalb der Einrichtung ist daher nicht zu rechnen. 
Auch das persönliche Aufsuchen von Apotheken und Geschäften von den 
Bewohnern wird nicht ohne Begleitung erwartet. 
Ein Gutachten bzgl. der Lärmemissionen lag im Rahmen der frühzeitigen 
Auslegung und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 1 BauGB im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 aus. 
Ein Gutachten zum Erschütterungsschutz ist mittlerweile ebenfalls fertig 
gestellt. 
Beide Gutachten werden im Rahmen der öffentlichen Auslegung und 
Behördenbeteiligung gem. §3 Abs.2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB im o.g. Verfahren 
ausliegen. Der Stadt Wolfratshausen ist die Gefahr an der Loisach als größeres 
Fließgewässer bewusst. So wurden im Bebauungsplan Nr. 87 Festsetzungen zu 
den Einfriedungen getroffen, welche ein umfangreiches Schutzkonzept 
zulassen. Der Vorhabenträger betreibt seit Jahren das Demenzzentrum an 
einem anderen Standort, ohne dass sich dort große Lücken im 
Sicherheitskonzept aufzeigten. 
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Abschließende Forderungen: 
zu 1.: 
Bzgl. Grundwasser kommt auch eine nun zum Bebauungsplan Nr. 87 

vorliegende Hydrogeologische Beurteilung vom 27.10.2025 zum Ergebnis, dass 
keine wesentlichen Auswirkungen zu befürchten sind. Hierauf wird verwiesen. 
Der Notwasserweg wird im Rahmen des Entwässerungskonzepts zum BP Nr. 87 
nachgewiesen. Ansonsten ist der Nachweis im Rahmen der 
Baugenehmigungsunterlagen vorzulegen. 

 

zu 2. und 3.: 
Eine Alternativenprüfung wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des 
Bebauungsplanes Nr. 87 erstellt. Gem. des Innenentwicklungsgebotes (§1a 
BauGB) sollen vorrangig Flächen im Innenbereich genutzt und eine 
Umwidmung von Flächen für die Landwirtschaft begründet werden. Dies ist aus 
der Begrünung zum Flächennutzungsplan ersichtlich. 

 
Zu 4. Und 5. Siehe vorherigen 2. Diese können nicht im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung erfüllt werden. 
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Zu 1 und 2: Die Alternativenprüfung wurde im Rahmen des Ausnahmeantrages 
gemäß §61 BNatSchG erstellt bzw. dokumentiert. Diese wurde von der 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bad Tölz- 
Wolfratshausen nicht beanstandet und die Ausnahme gewährt. Die 
Alternativenprüfung kam zu dem Schluss, dass die Realisierung 
Demenzzentrum nur auf dem Grundstück der Fl. Nr. 234/2 möglich ist. Andere 
Standorte, die die Anforderungen erfüllen, sind im Stadtgebiet nicht 
vorhanden. Da das Demenzzentrum einen großen sozialen sowie 
gesellschaftlichen Mehrwert für die Stadt Wolfratshausen bietet, soll dieses auf 
einer Teilfläche des Grundstücks der Fl. Nr. 234/2, Gemarkung Weidach 
realisiert werden. Im Rahmen des Antrags zur Ausnahme gemäß §61 BNatSchG 
wurden auch die Begründung des öffentlichen Interesses hierfür erläutert. 
dabei wird näher auf die demografische Entwicklung insbesondere in Hinblick 
auf den steigenden Pflegebedarf eingegangen und stellt die Alternativlosigkeit 
sowie die Notwendigkeit eines Neubaus heraus. Die Begründung kommt zu 
dem Schluss, dass alle drei Bedingungen – geringfügige Beeinträchtigungen von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild, überwiegendes öffentliches Interesse v. a. 
sozialer Art sowie die Alternativlosigkeit – erfüllt sind, so dass zur 
Bauleitplanung die Ausnahme gem. §61 BNatSchG beantragt und genehmigt 
wurde. 
In der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung nach §3 Abs. 2 sowie 
§4 Abs. 2 BauGB wird diese für die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
öffentlich zur Verfügung gestellt. Von einer mangelhaften Alternativenprüfung 
kann folglich nicht ausgegangen werden. 

 

zu 3.: 
Die Stadtverwaltung ist sich der Hochwassergefahr bewusst und nimmt die 
Sorgen  der  Bevölkerung  ernst.  So  wurden  auf  der  Homepage umfassende 
Informationen dazu bereitgestellt. Eine Risikoabwägung der 
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 Hochwassergefährdung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne. In 
der Begründung zur FNP-Änderung wird die Hochwassergefahr erläutert. 
Gemäß der gesetzlichen Regelungen ergibt sich aber aus dem HQExtrem kein 
Bauverbot, zumal es sich nur um geringe Einstauhöhen handelt. In den 
Bebauungsplänen 87 und 93 werden weitergehende Festsetzungen und 
Hinweise zu baulichen Schutzmaßnahmen getroffen. 

 

zu 4.: 
Die Verwaltung bietet der Öffentlichkeit umfassende Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. So ist eine Terminvereinbarung, sowie eine 
telefonische Auskunft im Rahmen der Dienstzeiten möglich. Im Rahmen der 
frühzeitigen Auslegung war auch eine persönliche Einsichtnahme der 8. 
Flächennutzungsplanänderung, die Klärung von Fragen sowie eine persönliche 
Vorsprache möglich. 
Von mangelhaften Unterlagen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann 
nicht die Rede sein. Die frühzeitige Auslegung und Behördenbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 1 BauGB dient der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung. Im Anschluss der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung schließt sich die öffentliche Auslegung und 
Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2. sowie §4 Abs. 2 BauGB an. Im Rahmen 
dieser werden alle neuen Erkenntnisse (Gutachten, Planänderungen, usw.) 
veröffentlicht, sowie mögliche Planänderung aufgrund der eingegangen 
Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung der frühzeitigen Auslegung und 
Behördenbeteiligung erläutert. 
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Eingegangene Stellungnahme Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 

zu 5: Die Anforderungen zur Abarbeitung der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände gem. BNatSchG wurden im Vorfeld der Planung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Dies ist auch im Umweltbericht zur 
FNP-Änderung (S. 15) dargelegt. Da u.a. der erwähnte Habitatbaum im Rahmen 
des Bebauungsplans Nr. 87 nicht betroffen ist und erhalten werden kann und 
auch sonst keine Betroffenheiten z.B. der biotopkartierten Ufergehölze 
absehbar sind, waren weitergehende Untersuchungen nicht erforderlich. Diese 
versprechen keinen Erkenntnisgewinn. Sinnvolle Vermeidungsmaßnahmen 
können direkt im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

 

Zu 6: Im Rahmen der zu 1 und 2 bereits erläuterten Alternativenprüfung 
wurden selbstverständlich auch innerörtliche Potentiale mit betrachtet, sofern 
eine ausreichende Flächengröße gegeben ist. 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Unterlagen und Begründung 
werden wie beschrieben ergänzt. 
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Es handelt sich hier nicht um einen Widerspruch im rechtlichen Sinne 
(Rechtsbehelf). Die vorgebrachten Anmerkungen und Bedenken werden im 
Zuge der Abwägung behandelt. 

 

zu 1. Klimanotstand: 
Der Beschluss zum Klimanotstand sieht vor, dass die Gremien die 
Auswirkungen von Beschlüssen auf das Klima prüfen und entsprechend 
abwägen. Die Flächennutzungsplanänderung schafft die Voraussetzung zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 87 - Demenzzentrum. Der Neubau des 
Demenzzentrums ist erforderlich, da sich gesetzliches Bestimmungen zur 
Ausgestaltung und Betrieb eines solchen geändert haben. Diese lassen sich im 
Altbestand nicht verwirklichen, so dass eine Neuerrichtung notwendig wird. In 
den kommenden Jahren kann von einem wachsenden Bedarf solcher 
Einrichtungen ausgegangen werden, da das Durchschnittsalter der 
Bevölkerung immer weiter steigt. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung sowie der 
parallelen Aufstellung des Bebauungsplans 87 „Demenzzentrum“ werden 
Klimaschutzbelange berücksichtigt und abgewogen. So werden in den 
Festsetzungen Baumpflanzungen sowie die Entwicklung einer Ausgleichsfläche 
im nördlichen Bereich des Grundstücks mit Anlage einer extensiven 
Wiesenfläche geregelt. Auch Solarmindestflächen von 50% der nutzbaren 
Dachfläche werden festgesetzt. Damit wird die Erzeugung von grünem Strom 
gefördert und somit auch den Klimaschutzaspekten Rechnung getragen. Die im 
Bebauungsplan Nr. 87 festgesetzte Wandhöhe von max. 11,0 m ermöglicht es 
in die Höhe zu bauen und verhindert so eine höhere Versiegelung. Auch die 
Festsetzung einer privaten Grünfläche hält die zu versiegelnde Fläche möglichst 
gering. 
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zu 2. Verkehrssituation: 
Durch den Betrieb eines Demenzzentrums ist zweifelsfrei mit Lieferverkehr in 
Form von LKW zu rechnen. Auch wenn die genannten Straßen oftmals, wie auf 
den beigebrachten Bildern ersichtlich, lediglich einspurig befahrbar sind, so 
verbleibt doch eine Mindestbreite von 3,10 m, welche sicherstellt, dass LKW 
wie auch dem Rettungsdienst die Durchfahrt ermöglicht wird. Dies bestätigt 
auch die verkehrliche Stellungnahme. Neben dem abschnittsweise 
angeordneten Halteverbot bieten Zufahren ausreichend Ausweich- 
möglichkeiten. Bei Bedarf können weitere ordnungsrechtliche Maßnahmen 
ergriffen werden. 
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zu 3. Eignung des Grundstücks (Patientensicht): 
Ein Lärmimmissionsschutzgutachten ist im Rahmen der frühzeitigen Auslegung 
und Behördenbeteiligung gem. §3 Abs. 1 sowie §4 Abs. 1 BauGB im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 87 aus. Dieses kommt zu dem Schluss, 
dass durch Festsetzungen im Bebauungsplan sowie entsprechende bauliche 
Maßnahmen auch eine schutzbedürftige Nutzung realisiert werden kann. 
Im Falle eines Überschwemmungsereignisses (HQ 100 – welches einmal pro 
Jahrhundert zu erwarten ist) ist das Grundstück der Fl. Nr. 234/2 nicht 
betroffen. Das Überschwemmungsgebiet befindet sich dabei im westlichen 
Bereich der Loisach. Sollte es zu einem HQextrem-Ereignis (alle 1000 Jahre) 
kommen, so ist das genannte Flurstück teilweise mit einer Überflutungstiefe 
bis zu einem Meter betroffen. Entsprechende Evakuierungspläne liegen hierbei 
in der Verantwortung des Vorhabenträgers. Mögliche Festsetzungen und 
Hinweise zur hochwassersicheren Bauweise werden im Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 behandelt. 
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zu 4. Verweis auf die Bürgerversammlung: 
Das Grundstück der Fl. Nr. 234/2 ist kein offizieller Hubschrauberlandeplatz. 
Auch ist dem Katastrophenschutz, der Feuerwehr und sonstigen Hilfskräfte 
keine bestimmte Aufstellungsfläche vorgegeben. Die Einsatzkräfte nutzen 
vielmehr die örtlichen Gegebenheiten und agieren hier je nach Einsatzlage. 

 

Die Argumente „Verkehr und Infrastruktur“ betreffen nicht die 
Flächennutzungsplanänderung, sondern lediglich die Bebauungsplanverfahren 
und werden dort entsprechend abgewogen. 

 

Dem angesprochenen Risiko für Orientierungslose werden bauliche 
Schutzmaßnahmen wie z.B. Zäune (Festsetzungen im Bebauungsplan), sowie 
Sicherheitskonzepte des Trägers entgegengesetzt. 

 

Im   Rahmen   der   frühzeitigen   Auslegung   und   Behördenbeteiligung  gem. 
§3 Abs. sowie §4 Abs. 1 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 87 lag in der Zeit vom 
02.06. bis 14.07.2025 ein Schallimmissionstechnisches Gutachten aus. Dieses 
beinhaltete auch Festsetzungsvorschläge, um die Geräuschbelastung möglichst 
gering zu halten, welche in den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 87 
eingearbeitet wurden. 

 

Eine Umnutzung bestehender Gebäude ist nicht wirtschaftlich möglich. Der 
Stadt ist nicht bekannt, dass es in Wolfratshausen verfügbare Gebäude dieser 
Größenordnung gibt. Bedingt durch neue gesetzliche Regelung zur Gestaltung 
und des Betriebs eines solchen Demenzzentrums wären auch bei einer 
Umnutzung eines bestehenden Gebäudes umfangreiche Umbauten nötig. 
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zu 5. Anträge: 
Die Stadt Wolfratshausen fungiert nicht als Baugenehmigungsbehörde; sie wird 
lediglich im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens angehört. Eine 
Versagung einer Baugenehmigung durch die Stadt Wolfratshausen ist folglich 
nicht möglich. 
Eine verkehrsgutachterliche Stellungnahme liegt zum Bebauungsplan 87 
mittlerweile vor, deren Ergebnis wird in der Begründung berücksichtigt. 
Der Stadt Wolfratshausen ist bewusst, dass die Schaffung und Nachverdichtung 
eines Wohngebietes oft mit Bedenken der Nachbarschaft einhergeht. Die 
Region Oberbayern ist von einem sehr hohen Wohndruck geprägt, so dass die 
Stadt die Schaffung eines neuen allgemeinen Wohngebietes auf einer 
Teilfläche des Grundstücks der Fl. Nr. 234/2, Gemarkung Weidach, anstrebt 
und hierbei alle Belange in die Abwägung einstellt. 

 

zu 6. Alternative Planungsmöglichkeiten: 
Ein Umbau des bestehenden Demenzzentrums ist aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht möglich. Ein „in den Garten bauen“ würde zu einer erheblichen 
Lärmbelastung für die Bewohner führen, welche aufgrund des phasenweisen 
Bauens einen deutlich längeren Zeitraum in Anspruch nehmen würde. In den 
Einzelnen Bauabschnitten müssten die betroffenen Bewohner übergangsweise 
anderenorts untergebracht werden. Dies ist auch im Hinblick auf das 
Krankheitsbild der Demenz nicht praktikabel und würde zu einer deutlichen 
Mehrbelastung der Bewohner führen. 
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Markierungen aus Tagesordnung zur Bürgerversammlung vom 12.11.2024: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung 
ist nicht angezeigt. 
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